
PD Dr. David Kuch 19.07.2024 

WS 2024/25 

Zwischenprüfungshausarbeit in Grundrechte  

Die Regierungskoalition im Bundesland B. ist sich darin einig, dass der Bereich der Pflege ein 
„Sorgenkind“ darstellt. Schon länger herrsche ein Fachkräftemangel und die Pflegequalität im 
stationären wie ambulanten Bereich sei im europäischen Vergleich zu niedrig. In der Diskus-
sion verschiedener Reformideen setzt sich schließlich der Vorschlag durch, eine „Landespfle-
gekammer“ als eigenständige Interessenvertretung der Pflegenden zu errichten. Hierbei handelt 
es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der künftig alle im Land B. berufstätigen 
Pflegefachkräfte angehören müssen. Die Mitgliedschaftspflicht geht mit einer Beitragspflicht 
einher, ist zugleich aber mit Teilhaberechten an der Willensbildung der Kammer verbunden.  

Die Pflegekammer tritt zu den anderen Heilberufekammern (etwa der Ärztinnen und Ärzte oder 
der Apothekerinnen und Apotheker) hinzu. Durch die Verkammerung sollen die Pflegefach-
kräfte den Angehörigen anderer Heilberufe „auf Augenhöhe“ begegnen, etwa indem die Pfle-
gekammer das „Gesamtinteresse“ ihrer Mitglieder nach außen vertritt. Dies wird nach Einschät-
zung der Regierung dem allgemeinen Ansehen des Berufsstandes zugutekommen. Zudem soll 
die Pflegekammer an der Qualitätssicherung mitwirken. Durch Satzungsrecht soll sie eine „Be-
rufsordnung“ erlassen, deren Durchsetzung der Kammer obliegen soll. Schließlich soll die 
Kammer Aufgaben der Weiterbildung von Pflegefachpersonal übernehmen. 

Das Pflegekammergesetz (siehe Anhang) tritt im Sommer 2021 nach ordnungsgemäßem Ge-
setzgebungsverfahren in Kraft. Die Pflegekammer wird bereits zum Januar 2022 errichtet. 

Der deutsche Staatsangehörige Karl Agnes (K.) ist im Land B. seit mehreren Jahren vollzeitbe-
schäftigt als Pflegefachkraft in der stationären Altenpflege tätig. Er ist bei der S.-GmbH, der 
privaten Trägerin eines Seniorenwohnheims, angestellt. Im April 2022 erhält er von der Lan-
despflegekammer einen Bescheid. Darin wird er als Mitglied der neu errichteten Kammer be-
grüßt, zugleich aber zur Entrichtung eines Mitgliedsbeitrags von jährlich 250.- Euro aufgefor-
dert. 

Der K. will die Mitgliedschafts- und Beitragspflicht jedoch nicht hinnehmen. Sie verstoße ge-
gen seine allgemeine und berufliche Selbstbestimmung. Bei Licht betrachtet sei der Nutzen der 
Kammer viel zu gering, um diesen Eingriff zu rechtfertigen. So könne das Land der Pflegekam-
mer von vornherein keine Beteiligungsrechte in den maßgeblichen Beschlussgremien des deut-
schen Gesundheitssystems auf Bundesebene (insbesondere im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss) einräumen. Substanzielle Berufsförderung und -aufsicht durch die Kammer seien eben-
falls nicht möglich. Denn erstens verrichteten die Angehörigen der Pflegeberufe trotz formal 
gleicher Qualifikation sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Zweitens habe der Bund im Pflegebe-
rufegesetz schon konkrete Qualitätsstandards für die Pflege festgelegt. Drittens seien die Pfle-
gefachkräfte – wie K. selbst und anders als die Angehörigen der freien Berufe – regelmäßig 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer. Eine von der Kammer beschlossene Berufsordnung 
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könne das Weisungsrecht der Arbeitgeber (wie der S.-GmbH) aber nicht beschränken; auch 
seien ärztliche Weisungsrechte zu beachten. Ähnliches gelte für Fortbildungen: Über deren In-
anspruchnahme entscheide die Arbeitgeberin und nicht die Pflegekraft. Dass trotz derart gerin-
gen Nutzens der Kammer ein zusätzliches Sanktionsregime in Gestalt eines Rügerechts ent-
stehe, setze die Pflegenden nur unnötig unter Druck. Ferner sei der Kammerbeitrag unange-
messen hoch. Genau wie viele andere Pflegefachkräfte sei K. Mitglied in einer Gewerkschaft. 
Beide Mitgliedschaftsbeiträge könne er sich auf Dauer aber nicht leisten. Wenn er nun zur Mit-
gliedschaft in der Kammer verpflichtet werde, sei er faktisch zum Austritt aus der Gewerkschaft 
gezwungen. 

Mit diesen Argumenten stößt K. bei der Kammer, die auf die Teilhaberechte der Kammermit-
glieder verweist, jedoch auf taube Ohren. Die Kammer sei als „Mikrodemokratie“ verfasst, ihre 
Leitungsorgane würden durch die Mitglieder demokratisch legitimiert. Diese Gesamtrepräsen-
tation des Berufsstands, der nun „mit einer Stimme“ spreche, mache ihn erst politisch hand-
lungsfähig. Für die Pflegerinnen und Pfleger sei die Selbstverwaltung zumindest langfristig von 
Vorteil. Eine gebündelte Interessenvertretung sei allerdings nur zu erreichen, wenn auch alle 
Berufsangehörigen Mitglieder in der Kammer seien. Dies rechtfertige – nicht zuletzt in Anbe-
tracht des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums – den Kammerzwang. 

Auch vor dem Verwaltungsgericht, das sich an das Pflegekammergesetz gebunden sieht, hat K. 
keinen Erfolg. In der Klageabweisung lässt das Verwaltungsgericht die Berufung nicht zu. Den 
daraufhin von K. gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung lehnt das Oberverwaltungsge-
richt mit Beschluss vom 14.6.2024 – unter ordnungsgemäßer Gewährung rechtlichen Gehörs – 
ab. Der Beschluss wird dem K. am 18.6.2024 zugestellt. 

K. fragt sich nun, ob er noch etwas gegen den Kammerzwang unternehmen kann. Auf den Rat 
eines befreundeten Rechtsanwalts hin verfasst er einen auf den 10.7.2024 datierten, mit „Be-
schwerde“ überschriebenen und eigenhändig unterschriebenen Schriftsatz, in dem er seine Si-
tuation ausführlich und zutreffend schildert. Das Briefkuvert beschriftet er allerdings nur mit 
„An das Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe“ und wirft es, ordnungsgemäß frankiert, am 
12.7.24 in den nächsten Briefkasten ein. Am 19.7.2024 geht sein Schreiben dem Bundesverfas-
sungsgericht zu. 

 

Aufgabe: In einem umfassenden Gutachten – nötigenfalls Hilfsgutachten – sind die Erfolg-
saussichten des von K. gestellten Antrags zum Bundesverfassungsgericht zu prüfen.  

 

Zusatzfrage: Wäre anstelle der Verfassungsbeschwerde eine Individualbeschwerde zum Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte zulässig? (Auf die Begründetheit ist nicht einzuge-
hen.) 
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Anhang: Auszug aus dem Pflegekammergesetz des Landes B. (LPflKG) 

 

§ 1. Landespflegekammer 

Im Land B. wird als berufliche Vertretung der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, Alten-
pflegerinnen und -pfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger und Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger (Pflegefachpersonen) die Pflegekammer B. 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung errichtet. Die Kammer unter-
steht der staatlichen Aufsicht. […] 

§ 2. Kammerangehörige 

Der Pflegekammer gehören alle in § 1 genannten Personen an, die im Land B. ihren Beruf 
ausüben. Die Pflegekammer kann darüber hinaus weiteren Personen, wie Pflegehilfspersonen, 
den freiwilligen Beitritt ermöglichen, damit diese ebenfalls die Leistungen der Kammer in An-
spruch nehmen können. 

§ 3. Organe der Kammer 

(1) Organe der Kammer sind 
1. die Kammerversammlung, 
2. der Kammervorstand, 
3. die Präsidentin oder der Präsident. 

(2) Die Mitglieder der Kammerversammlung werden in unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Kammerangehörigen. 
[…] 

(3) Die Kammerversammlung wählt den Vorstand und die Präsidentin oder den Präsiden-
ten. 

(4) Die Kammerversammlung beschließt die Satzungen der Kammer. 

§ 4. Aufgaben der Kammer 

(1) Aufgabe der Kammer ist die Vertretung und Förderung der Berufsinteressen ihrer Mit-
glieder. Die Kammer hat insbesondere 

1. die beruflichen Belange der Kammermitglieder wahrzunehmen, 
2. die Erfüllung der Berufspflichten der Kammermitglieder zu überwachen, 
3. die berufliche Fortbildung der Kammermitglieder zu fördern, 
4. Belange der Qualitätssicherung wahrzunehmen, 
5. auf ein kollegiales Verhältnis der Kammermitglieder untereinander sowie auf 

eine Kooperation mit Angehörigen sonstiger Gesundheits- und Pflegeberufe 
hinzuwirken, 

6. die zuständigen öffentlichen Stellen in Fragen der Normsetzung und der Ver-
waltung zu beraten und zu unterstützen sowie Sachverständige zu benennen. 
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(2) Die Kammer hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Interessen des Gemein-
wohls und die Rechte der Patienten zu beachten. 

§ 5. Beitragspflicht 

(1) Beitragspflichtig sind die Kammermitglieder. Die Beiträge werden als Solidarbeiträge 
erhoben unabhängig vom Ausmaß der individuellen Inanspruchnahme des Leistungs-
angebotes. 

(2) Der Beitrag für Vollzeitbeschäftigte beträgt je Kalenderjahr 250 Euro. Für Teilzeitbe-
schäftigte verringert sich der Beitrag entsprechend der Differenz zur Vollzeitbeschäfti-
gung. 

§ 6. Berufsordnung, Satzungsbefugnis 

Die Berufsordnung der Kammer wird als Satzung erlassen. Sie bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Die Berufsordnung kann Berufspflichten enthalten, insbesondere hinsicht-
lich 

1. der Ausübung des Berufs in einer stationären Pflegeeinrichtung oder in einem 
ambulanten Pflegedienst, die der pflegerischen Versorgung dienen, 

2. der Teilnahme der Kammerangehörigen an Fortbildungsveranstaltungen und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen, 

3. der Zusammenarbeit zwischen Berufsangehörigen und Angehörigen anderer 
Berufe, […]. 

§ 7. Berufsvergehen, Rügerecht 

(1) Verletzen Kammerangehörige ihre Berufspflichten, kann dies durch die Kammer ge-
ahndet werden. 

(2) Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Berufsvergehens rechtfertigen, ha-
ben die Kammern die erforderlichen Ermittlungen durchzuführen. 

(3) Wird durch die Ermittlungen ein Berufsvergehen eines Kammerangehörigen festge-
stellt, kann der Kammervorstand den Kammerangehörigen rügen. Die Rüge kann mit 
einem Ordnungsgeld bis zu zehntausend Euro verbunden werden. 

 

 (Weitere Bestimmungen des Gesetzes sind für die Bearbeitung nicht relevant.) 
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Bearbeitervermerk 

Ausgabe: Ab dem 19.07.2024 

Abgabe: Spätestens am 21.10.2024, 15 Uhr im Sekretariat ehemaliger Lehrstuhl Prof Dr. Rei-
mer, Raum C356, bei Frau Sperling oder per Post an: PD Dr. David Kuch, Universität Kon-
stanz, FB Rechtswissenschaft, Fach 111, 78457 Konstanz. Bei Einsendung mit der Post ist der 
postalische Datumsstempel (kein Freistempel) maßgeblich. Später abgegebene Arbeiten wer-
den nicht korrigiert. 

Bedingungen zur Korrekturzulassung: Zusätzliche Einreichung einer elektronischen Fas-
sung Ihrer Arbeit zur Plagiatskontrolle über Turnitin Similarity (PDF), die mit der schriftli-
chen Fassung übereinstimmen muss, bis spätestens 21.10.2024, 15 Uhr. Diese umfasst NUR 
das Gutachten inkl. Fußnoten ohne Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Sachverhalt und 
Eigenständigkeitserklärung. Als Dateiname ist Ihre Matrikelnummer (ohne 017) und/oder Ihr 
Name (Umlaute als „ae, ue…“) zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Hochla-
den KEINE Bestätigung per Mail oder über die Cloud erhalten. Der Link zur elektronischen 
Abgabe über Turnitin lautet: 

https://uk.turnitin.com/originality/hand-in-link?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciO-
iJIUzI1NiJ9.eyJ0ZW5hbnRJZCI6ImY3MmM5NGQzLWZiO-
WYtNGU0MC05NWI1LTUyNjI3ODlkNDgxNyIsInJlZ-
Hdvb2RJZCI6IjIxY2Q0NGY4LTgxYjctNDBlYS04ZmUz-
LTNjYTc0ZDM5YjlmMiIsImV4cCI6MTcyOTUxNTYwMCwiaWF0IjoxNzIxMjI-
zNTI4LCJqdGkiOiI3M2I4OWQwNy1mOTY3LTQxMjEtYWQ5Zi00ZmNhZmE4ZWNiZ-
WEiLCJ0ZW5hbnQiOiJ1ayIsImZvbGRlckl-
kIjoiMjJmOWY5NDgtMzdmYi00N2ZjLThhM2EtNzZiMWUzYT-
ViMzg3In0.8j3ghydV40MU7LIXPMZpZCSDW6PnapdoVlihcVBO3fE 

Rückgabe und Besprechung: Termin wird noch bekannt gegeben. 

Bearbeitungsrichtlinien: Die Ausarbeitung des Gutachtens selbst darf nicht mehr als 20 ma-
schinengeschriebene Seiten (DINA 4) mit folgenden Vorgaben umfassen: Schrift: Times New 
Roman, Schriftgröße 12 pt., normales Schriftbild, Zeilenabstand: 1½. Fußnoten: Times New 

Roman, Schriftgröße 10 pt., normales Schriftbild, Zeilenabstand 1. Rand: 1 cm links, 6 cm 

rechts (Korrekturrand); bei jeder offenen oder verdeckten Überschreitung des Umfangs (z.B. 

bei Verringerung des üblichen Buchstabenabstands) kann die Punktzahlverhältnismäßig her-

abgesetzt werden; bei erheblicher Überschreitung des Umfangs wird die Bearbeitung nicht 

korrigiert. Formalia: Die üblichen Formalia sind zu beachten; dies ist, wie die Auseinanderset-

zung mit Rechtsprechung und Literatur, ein erheblicher Teil der Prüfungsleistung. Wichtige 
„Hinweise für die Formalia rechtswissenschaftlicher Hausarbeiten“ können im Internet auf der 
Homepage des Fachbereichs abgerufen werden: https://www.jura.uni-konstanz.de/stu-
dium/staatsexamensstudiengang/leistungen-fuer-die-zulassung-zur-1-juristischen-staatsprue-
fung/hausarbeiten-uebung-fuer-fortgeschrittene/ 

https://uk.turnitin.com/originality/hand-in-link?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0ZW5hbnRJZCI6ImY3MmM5NGQzLWZiOWYtNGU0MC05NWI1LTUyNjI3ODlkNDgxNyIsInJlZHdvb2RJZCI6IjIxY2Q0NGY4LTgxYjctNDBlYS04ZmUzLTNjYTc0ZDM5YjlmMiIsImV4cCI6MTcyOTUxNTYwMCwiaWF0IjoxNzIxMjIzNTI4LCJqdGkiOiI3M2I4OWQwNy1mOTY3LTQxMjEtYWQ5Zi00ZmNhZmE4ZWNiZWEiLCJ0ZW5hbnQiOiJ1ayIsImZvbGRlcklkIjoiMjJmOWY5NDgtMzdmYi00N2ZjLThhM2EtNzZiMWUzYTViMzg3In0.8j3ghydV40MU7LIXPMZpZCSDW6PnapdoVlihcVBO3fE
https://uk.turnitin.com/originality/hand-in-link?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0ZW5hbnRJZCI6ImY3MmM5NGQzLWZiOWYtNGU0MC05NWI1LTUyNjI3ODlkNDgxNyIsInJlZHdvb2RJZCI6IjIxY2Q0NGY4LTgxYjctNDBlYS04ZmUzLTNjYTc0ZDM5YjlmMiIsImV4cCI6MTcyOTUxNTYwMCwiaWF0IjoxNzIxMjIzNTI4LCJqdGkiOiI3M2I4OWQwNy1mOTY3LTQxMjEtYWQ5Zi00ZmNhZmE4ZWNiZWEiLCJ0ZW5hbnQiOiJ1ayIsImZvbGRlcklkIjoiMjJmOWY5NDgtMzdmYi00N2ZjLThhM2EtNzZiMWUzYTViMzg3In0.8j3ghydV40MU7LIXPMZpZCSDW6PnapdoVlihcVBO3fE
https://uk.turnitin.com/originality/hand-in-link?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0ZW5hbnRJZCI6ImY3MmM5NGQzLWZiOWYtNGU0MC05NWI1LTUyNjI3ODlkNDgxNyIsInJlZHdvb2RJZCI6IjIxY2Q0NGY4LTgxYjctNDBlYS04ZmUzLTNjYTc0ZDM5YjlmMiIsImV4cCI6MTcyOTUxNTYwMCwiaWF0IjoxNzIxMjIzNTI4LCJqdGkiOiI3M2I4OWQwNy1mOTY3LTQxMjEtYWQ5Zi00ZmNhZmE4ZWNiZWEiLCJ0ZW5hbnQiOiJ1ayIsImZvbGRlcklkIjoiMjJmOWY5NDgtMzdmYi00N2ZjLThhM2EtNzZiMWUzYTViMzg3In0.8j3ghydV40MU7LIXPMZpZCSDW6PnapdoVlihcVBO3fE
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